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rannefeodal'nogo obl~estva v Zapadnoj Evrope VI-VIII vv., Moskau 1956, 
[Die deutsdte Übersetzung: Die Entstehung der abhängigen Bauernsdtaft als 
Klasse der frühfeudalen Gesellsdtaft in Westeuropa vom VI. bis VIII. Jahr­
hundert, Berlin 1961, - ist eher eine zweite, verbesserte Fassung dieses Wer­
kes], und Sud'by svobodnogo krest'janstva v Germanii v VIII-XII vv. [Das 
Sdticksal des freien Bauerntums in Deutsdtland vom VIII.-XII. Jh.], Moskau 
1964. Beide Monographien gehören sdton zur klassisdten Literatur auf diesem 
Gebiet. Der im Titel angegebenen Auswahl von Neusydtins Sdtriften gehen 
redaktionelle Bemerkungen (S. 3-5), ein Artikel von L. T. Mi l s k a über 
Neusydtin als Gelehrten, Pädagogen und Mensdt voraus (S. 7-19), sowie ein 
Artikel von J. L. Be s s m er t n y, in dem das wissensdtaftlidte Sdta:ffen des 
Verstorbenen dargestellt wird (S. 20-32). Die eigentlidte Auswahl beginnt mit 
der Dissertation von Neusydtin: Sobstvennost' i svoboda v varvarskidt prav­
dadt [Die Begriffe Eigentum und Freiheit in frühen germanisdten Redtts­
quellen] (S. 35-210; 1946), eine Arbeit, die in dieser Form bisher nidtt ver­
öffendidtt wurde, obwohl einzelne Absdtnitte daraus sowohl in der sdton er­
wähnten Monographie aus dem Jahre 1956, als.audt in wissensdtaftlidten Zeit­
sdtriften ersdtienen waren. Die Abhandlung reihtfertigt völlig den Untertitel 
der Arbeit: O~erki evol'jucii varvarskogo ob~~estva na territorii Zapadnoj 
Evropy v V-VIII vv. [Abriß der Entwicklung der frühen germanisdten 
Gesellsdtaft in den Ländern Westeuropas vom V.-VIII. Jh.]. Die Arbeit be­
steht aus einer Einführung und fünf Kapiteln. Das erste Kapitel handelt von 
der fränkisdten Gesellsdtaft und analysiert die Begriffe Freiheit und Eigentum 
im salisdten Redtt. Im zweiten Kapitel untersudtt der Autor den Begriff Frei­
heit im sog. Rotari-Edikt, also bei den Langobarden. Das dritte Kapitel besdtäf­
tigt sidt mit den Gesellsdtaftsbeziehungen der in der Entwicklung stärker zu­
rückgebliebenen Sadtsen, auf der Grundlage ihrer Redttspredtung (bzw. der 
den Sadtsen von den Franken aufgezwungenen) im Vergleidt mit der Redttspre­
dtung der Friesen, der Angelsamsen und der skandinavisdten Normannen. Der 
Vf. kommt im vierten Kapitel nodt einmal auf die Langobarden zurück, um 
auf der Grundlage ihrer Redttssammlung aus dem 8. Jh. die gesellsdtaftlidte 
Entwicklung der Germanen von Stammesverbänden zu einer Klassengesellsdtaft 
zu verfolgen. Im fünften Kapitel greift der Autor die Problematik des ersten 
Kapitels nodt einmal auf und stellt in vergleidtender Form die Veränderungen 
der Begriffsbereidte von "Eigentum" und "Freiheit" in den beiden aufeinander­
folgenden Gesellsdtaftssystemen der Germanen dar. - Es folgt ein umfang­
reidter Abriß der Gesdtidtte Deutsdtlands im MA (bis zum 15. Jh.), der etwa 
in den Jahren 1948-49 abgefaßt und bisher nidtt veröffentlidtt wurde (S. 213-
374). Trotz des teilweise skizzenhaften Charakters einiger Textabsdtnitte weckt 
die Arbeit, besonders bei den sowjetisdten Lesern, großes Interesse, die - wie 
von den Hg. festgestellt wird - bisher über keinen eingehenderen Abriß der 
ma. Gesdtidlte Deutsdtlands verfügten. Um den Wert des Textes zu erhöhen, 
der nidtt vom Vf. selbst zum Druck vorbereitet wurde, fügten die Hg. eine 
Kurzbibliographie sowjetisdter und ausländisdter Quellen- und Fadtliteratur 
bei (S. 367-374). - Daran sdtließen zwei kleinere Abhandlungen Neusydtins 
über das MA an: K voprosu ob issledovanii oM~estvennogo stroja drevnidt 
germancev [Zur Frage der Untersudtung des Gesellsdtaftssystems der alten 
Germanen) (S. 377-389), bisher unveröffentlidtt) und - Voennye sojuzy 
germanskidl plemen okolo na~ala na~ej ery [Kriegerisdte Verbände der ger­
manisdten Stämme etvia zu Beginn unserer Zeitredlnung] (S. 390-412, ersdt. 
1929}, sowie einige Artikel, in denen der Autor gegen die soziologisdten und 
gesdlidttsphilosophisdten Ansidtten von Max Weber polemisiert. - In der 
Form eines Annexes haben die Hg. Notizen und Briefe von Neusydtin hinzu-




